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Allgemeine Bekanntmachungen zu den 
Abstimmungen – Kantonale Volksabstimmungen 
vom 30. November 2025: Erwahrung

Titel der Abstimmung 
Kantonale Volksabstimmungen vom 30. November 2025: Erwahrung 

Art der Abstimmung 
Kantonale Abstimmung 

Datum der Abstimmung 
30.11.2025 

Beschluss des Regierungsrats vom 16. Dezember 2025 

Gestützt auf § 15 Absatz 1 GpR wird beschlossen: 

://:  

1. Die Ergebnisse der kantonalen Volksabstimmungen vom 30. November 2025 werden 
als gültig erklärt. 

2. Die Teilrevision des Ergänzungsleistungsgesetzes vom 26. Juni 2025 betreffend 
Erhöhung des Vermögensverzehrs wird als abgelehnt erklärt. 

3. Laufen, Verlegung der Naubrücke: Genehmigung des Generellen Projekts und der 
Ausgabenbewilligung für die Projektierung und Realisierung wird als angenommen 
erklärt. 
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